
Gesetzgebender Rath

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Band (Jahr): 4 (1801)

PDF erstellt am: 11.09.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Man aionnlrt fiS »e» I. A. Schi I« Bern, un» be» XI0 ^ Da» W-nnemenl für 78 Nummern «»er für'ein Vier
ài, Postämtern. « -j teliahv ist in Bern 4 Sr. 5 btt. und ausser Bem ^

- »»àr Fr. b?. ' .â" ^ »

Der neue Schweizerische Republikaner. H«? '^-.i ^ >

MI
> ^ -,
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Montag/ den 25 May 1821. Fünftes Quartal. Den s Praireal IX.

Gesetzgebender Rath, 14. April.
Forlsetzung.

Beschluß des Berichts der Polizcycommißion über die

Petition des Peter Adam von Oberdorf, die Er-
richlung einer Mühle betreffend.)

Dagegen erwiederte der Petent Peter Adam gleich,
falls schriftlich: Der Umweg, den das Wasser nach dem

von ihm eingegebenen Plan mache, verursache nicht den

geringsten Abgang in der Menge noch Verminderung im
Nachdruck für die untenstehenden Mahlwerke, wie es

der unpartheyische Augenschein vom 27. August beweise,
dessen Schluß dahin geht: daß die neu zu errichtende
Mühle gar keine Verminderung deck Wassers für die
unten stehenden Mühlen verursache. Gegen die Be-
schwerde, daß es dann weit schwerer seyn würde, zu
verhüten, daß die Gütcrbesitzer unbefugterweise wässern
würden, antwortet der Petent: daß die Güterbesttzer
nachher wie vorher den nemlichen Vortheil haben wer.
den, der sie dazu anreitzen könnte; er der Müller selbst
den gegenseitigen wegen seiner Mühle, und daß das
Verhüten dieser Wässerungen jezt gerade eben so schwer
wäre, als es nachher seyn würde.

Dem Grunde von der Concurren; stellt der Verfasser
die damals bestehenden Gesetze und die Beschlüsse der
Regierung, welche wörtlich den Verwaltungskammcrn
vorschreiben: keineRücksicht auf die Menge
ähnlicher Gewerbe zu nehmen (Art. 6. Be-
schlug vom 6. Dec. 1.798), und endlich retvrquirend,
den Nutzen des gemeinen Wesens, der demsàn aus
vermehrter Concurren; entstehet, entgegen.

Nach vollzogenem Augenschein und Anhörung der
beyderseitigen Gründe, bewilligte die Verwaltungskam-
mer den 20. Sept. igoo dem Peter Adam diesen Müh-
lcnbau, welcher auch «t Folge desselben, die Baumate»

rialien anschafft und die Arbeiter anstellte, und schon,

weit mit dem Bau vorgerückt war, als er spät im
Wintermonat vom Unterstatthaüer den Befehl erhiest

inzuhalten, weil seine Gegner beym Vollz. Rath mit
Gegenvorstellung ciygckommen seyen.

Zugleich erhielt der Negierungsstatthalter in Solo«
thur» vom Minister des Innern den Auftrag, eine»

zweyten Augenschein zu veranstalten, welcher auch am
24. Nov. wirklich statt hatte, dessen Resultat aber auch

dahin ausfiel: daß wenn Peter Adam nach seiner aus«

gestellten Verpflichtung vom ; 1. August, zu bauen fort«
fahre, den untern Wasserwerken nichts an der Menge ^

noch an dct Kraft des Wassers entzogen werde. Der
Minister des Innern stattete hierauf seinen Bericht über

diese ganze Sache dem Vollz. Rath ab, und trug auf
die Bestätigung der von der Verwaltungskammer er»

theilten Bewilligung an, worauf aber der Vollz. Rath
den Beschluß der Verwallungskammer aufhob.

Gegen diesen Beschluß des Vollz. Raths legte der P.
Adam Ihnen seine Bittschrift vom 27. Ienner dieses

Jahres vor, worin er die Aufhebung deS Beschlusses vom
Vollz. Rathe verlangt, w/il die Bewilligung ber Ver,
waltungskammcr von âlothuru der Sache und dc»

Vorschriften, näch deä damaligen Gesetzen, völlig
gemäß sey. Seine Btttschris^unterstüzten die Gemein-
den Oberdorf, Bellach, Lomis>?chl amd Rütenen durch
eine gemeinschaftliche Bittschrift an Sie B. Gesetzgeber»

Ehe Sie auf irgend eine Weise sich über diese Sache
einlassen wollten, beschlossen Sie, nach dem Antrag
Ihrer Polizeycomnnßion, durch Ihre Botschaft vom
12. Febr., einen Bericht darüber vom Vollz. Rath zu

begehren. Dieser Bericht ward Ihnen in der Bot«
schafr des Vollz. Raths vom 17. Merz erstattet, und
Sie überwiesen nun das ganze Geschäft, inilallen dazu

gehörigen Schriften, zum zweytenmale Ihrer Polizei»
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commißion, lim Ihnen einen gutachtlichen Beschluß

oder einen Dekrelsenlwurf vorzuschlagen.

Ihre Commißion, B. Gesetzgeber! hat es nicht un-
ternommen, Ihnen einen Antrag vorzulegen, ehe sie

nicht nur den dvtschafrlichen Bericht des Voll;. Raths,
sondern selbst die Bittschrift der gemeldten Gemeinden
und des B.Adams, nebst allen dabey liegenden ttrkun.
den nochmals genau untersucht und reiflich erwogen.

Ihre gewissenhaftesten Bcrathschlagungen, ans die

sorgfältigsten Prüfungen gegründet, ergeben:

i) Daß Peter Adam von Oberdorf bey Ansnchung

um die Baubewilligung in Frage, sich nach allen Vor-
schristcii des Gesetzes und Verfügungen der vollziehenden

Gewalt benommen lrabe. Denn er hat sein Begehren
nicht nur bey der Munizipalität angezeigt, sondern sich

dazu auf ihre Eiuladung und auf die Aufforderung meh.

rerer benachbarter Gemeinden entschlossen, Dieses be-

weist die Bittschrift der Gemeinden Oberdorf, Bellach,
Lomiswyl und Rütenen. Er hat dieses Begehren bey

der Vcrwaltuugskammer von Solothurn angebracht und
nicht eher mit dem Bau angefangen, als ihn die Verw.
Kammer bewilligt hatte. Er hat, als seine Gegner da-

gegen beym Vobz, Rath eingesprochen hatten, den Bau
auf den Befehl desselben eingestellt, und sich wie recht,
einem neuen Augenschein unterworffen, und ist, nachdem
auch dieser Augenschein den ersten bestätigte, nach seiner

Ueberzeugung, daß ihm die Verw, Kammer ganz den

damals bestehenden Gesetzen und Beschlüssen der Vollz.
Gewalt gemäß willfahrt habe, geziemend bittschrifrlich
bey der Gesetzgebung eingekommen, weil er sich in sei-

ncm Gewissen durch den Abweisiwgsbeschluß des Vollz.
Raths von der Wohlthat der Gesttze verdrängt zu seyn

«pachtete.

Es ergiebt sich zwcyttns, daß die Verw. Kammer dem

Peter Adam die Bewilligung zu dem erwähnten Bau,
«benfalls ganz den damals bestehenden Gesetzen und Ve-
schlüsselt der Vollz. Gewalt gemäß ertheilt habe.

Denn ihr war das Ansuchen des Peter Adams, nach

dem Beschluß des Vollz. Direktoriums vom ;. Christin.
I??8 zugekommen ; sie hat dasselbe dem ans das Gesetz

vom iy. Wcimnonad gegründeten Beschlösse, den aus-
drücklichen 4., 5,, 6. nnv 7 Art. g mäß beurtheilt,
nachdem sie dem Beschlusse des Vollz. Ausschusses v. 28.
April ,8°o gemäß, das Ansuchen bekannt gemacht, die ^

Einwendungen der Gegner angehört und den vocgeschoie-
denen Augenschein veranstaltet hatte.

Ihr Beschluß ist auf die Vorschriften der Beschlüsse

gegründet so wie auf Pas Resultat des Augenscheins

und erfüllt die von dem 7. Art. des Beschlusses vom 28.
April igoo erforderten Bedingungen.

Ihre Commißion findet es überflüßig, Ihnen den

Bericht des Vollz. Raths vom 17. Merz p. I. zu zer-

gliedern; die Urkunden selbst und die darin enthaltenen

Thatsachen antworten darauf, hauptsächlich aber die

beyden Augenscheine und besonders der Bericht der V.
Kammer von Solothurn vom 2 p. Okt. 1800 an den

Minister des Innern, den Ihr Bench'erstattcr in diesem

Ministerium eingeschens welcher sich auf den Augenschein,

aiif die Oppositieusgründe und die Beantwortung dersel-

ben durch Peter Adam, so wie auf die Erwägungs-
gründe und den Beschluß selbst der Verw. Kammer bc»

ziehet und hinzufczt: -, Die Bürger Pisoni und Zclcner,

Sachkundige, die mehr dcnn.20. Jahre zu dergleichen

Geschäften gebraucht worden, beharren darauf, cS

werde das Wassers nach der von Peter Adam vorha-
benden Einrichtung,, eher vermehrt als vermindert wer.
den. Zudem, sey es der ganzen Gemeinte Oberdorf
einhelliger Wunsch, d aß auch in ihrer groff.n G meinds«

dann eine Mühle errichtet werde, so daß sie sich äusserte,

sie wolle auf Gemeindskvsten eine errichtn, falls kein

Partikular Lust dazu habe."
Diesen Beschluß der Verw. Kammer von Solothurn

hob der Vollz. Rath in seinem Beschluß vom 15 Ienner
auf, » weil die beträchtliche Anzahl der m dortiger Ge-

gcnd sich befindlichen Mühlen die Errichtung einer neuen

nicht erheische. "
Wenn die Anzahl der Bcngendorfer Mühlm keine neue

in der Gegend erhenchen würde, welches die Ge-

meinten Oberdorf, Bestach, Lomiswyl und Rülenrn
aber widersprechen, so verhindern und verbieten sie die-

selben doch nicht, und die Verw, Kamer von Solothurn
durste laur dem Gesetz der Gewerbsfteyhcit und laut
dem 6. Art. des Beschluss^ vom Vollz. Direkt, vom z.
Dee. 1798 keine Rücksicht darauf nehmen.

Er hob ihn auf, „ weil die Eigenthümer von den un-
tenhcr am Wildenbach gelegenen Wasserwerken und Mat-
ten an ihrem Nlitzmigsrechl gefährdet werden, weil

Streit und Prozeß entstehen könnten. "
Wegen welchem Nutzungsrecht dürfte die Verw.

Kammer die Bewilligung verweigern? Nach dem Ge-

setzt und nach den m-hrerwähnten Beschlüssen wegen kei-

nem andern, als wegen Verminderung des Wassers und
i Schwächung seiner Kraft. Aber die Augenscheine be-

> weise», daß das nicht der Fall war. Auf s.ippsnieile
Möglichkett von Zwist-gkeiten hätte die Verw. Kamm«
noch,wenig«; Rücksicht-nehmen«.dürfte
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'Endlich hob er chu auf, » weil die Vcrw. Kam nie?

bey Ertheilung ihrer Erlaubniß keine Rücklicht auf den

Beschluß vom 28. April genommen habe. "
B. Gesetzgeber! Alle Ihnen eben dargestellte und durch

dir betreffenden Beylagen erwiesenen Thatsachen bewei-

sen, daß diese Ursache ungegründet sey.

Ihre Commißion kann aus allen vorliegenden Thatst,,

chen und Urkunden keinen andern Schluß ziehen, als

den: daß der-Beschluß der Vcrwalttmgscamm« von

Sololhurn vom 2?. Okt. 1800 den dazumal bestehen-

den Gesetzen und Beschlüssen der vollziehenden Gewalt

Genüge geleistet, und hingegen der Beschluß des Vollz.

Raths vom >z. Icnncr 1801 denselben nicht gemäß sey.

Finden Sie demnach, B. Gesetzgeber! in Ihrer
Weisheit, daß Sie über die Bittschriften der angeführ-

ten Gemeinden und des Peter Adams eintreten sollen

und wolle», so kann Ihnen Ihre Commißion keinen

andern als folgenden Dckretsentwurf vorschlagen:

D e k r ets v orschlag.
Der gesetzgebende Rath —^ Nach Untersuchung der

Bittschriften der Gemeinden Oberdorf, Bellach, Lo-

miswyl und Rüteneu vom 2?. Jeûner und des Pcler
Adams von Oberdorf vom 27. Jenncr lezihii'., welche

sich durch einen Beschluß des Voll;. Raths vom "l-Icn>
ner von der Wohlthat der Gesetze verdrängt glauben
und daher die Aushebung dieses Beschlusses, so wie

hingegen die Bestätigung des Beschluss s der Verwal-
tmigskammer von Sosolhurn vom 2;. Wcinm. 1800,
weicher dem Peter Adam von Oberdorf, auf seinem

Gut am Wildenbach, eine Mühle z» bauen bcwM gte,
verlang n; nach cingiZogenem Berichte vom Vollz. Raih
und nach Anhörung seiner Pvtlzcyiommißion;

In Erwägung, daß sich aus den Akten ergeben hat,
daß die Bewilligung der VerwaltungSkammcr von So-
lvthurn vom 2;^ Weinmvnat 1800, welche dem Peter
Adam zu Oberdorf gestaltet, eine Mühle aus seinem

Gut am Wildcubach zu erbauen, den damals bestehen-

den Gesetzen und Beschlüssen gemäß war, und hingegen
der Beschluß des Vollz. Raths vom ,5. Jenncr 1800,
der jene» Beschluß der VcrwallungSkammer aufhebt
denselben nicht entspreche;

beschließt:
Der Beschluß des Vosizlchungsralhcs vom 1?. Ienner

,8«l, welcher den Beschluß der Verwaltungskam.
mcr von Sololhurn, der dem B. Per« Adam
von Oberdorf, eine Mühle auf seinem Gut am
Wildcubach zu erbauen gestattet, zurücknimmt ist

hrcmit aufgehoben.'

Folgende Guiachten Per Zinanzcommißion werden tu
Berathung genommen-.

B. Gesetzgeber! Der Voll;. Rath, durch seine Bot-
schaff vom 8. April, macht Ihnen die Anzeige, das Klo-
st« St. Gallen habe an das Armengut zu Bruggcn eine

Summe von L. 11162; 6 by. zu bezahlen, und es wäre-

einzureichen, zu Deckung dieser Schuld, für eben so viel,
entlegene und beschwerliche St. Gallische Klostergüter zu'

veräußern; zu welchem Eyde er ei» Tableau solcher Gü«

ter Ihnen einsendet, deren Schätzung ohne Abrechnung
ihrer Zehnb. und Bodcnzinspflichl, die Summe von
L. 100,694 abwirft; Mit dem voppelten Vorschlage,
entweder diese Güter mil jenen, welche Sie z» Bezahlung
bringender Schulden zum Verkauf loszuschlagen, schon

chebcvvr dekcclirl hatten, ad« noch nicht der Versteige-

rung ausgesczi worden sind zu Ersparung der Kosten in
gleiche Versteigerung kommen zu lassen, oder ad« durch

gegenseitig gmsindende ilcberemkunfr solche dem Armen-
gut zu Tilgung seiner ovdemelbtcn Ansprache, zu seinem

Eigenthum abzutreten; weiche Abwertung um so eher

anzurachcn wäre, da di- AiUheilhaber an diesem Armen,
gut zu der Übernahme diser Güter geneigte Hand bieten,

und sich üd.igens der Zehnd und Bodenzinspflicht, zu

ihrer künftigen Abeichtung oder Loskaufung willig unter,'
ziehen wurden.

Dem vhagcachtet glaubt Ihre Finanzcommißion, um'
sich all« Verantwortung zu entladen, deren man sich

ausstzcn möchte, wenn mau zu Veräußerung der Kloster-
und Nationalgüler von der gesetzliche» Form abweichen

würde, könne der lezte Vor ichlag Ihnen, B. G., nicht-
angerochen werde» ; sondern es sey allerdings zweckmäßig

ger, die gesetzliche Versteigerung zu versuchen, und im
Fall eines nicht hinrcicheà» Erlöses, dennzmna! das an'
daö Armengnt zu Bruggen schuldige Capital, bis zu sei-

ner künftigen Abbezahlung mil unlerpfändlicher V«.
schrcibung hinreichender Klostergüter zu versichern

unterdessen für die gefliffene Abeichtung des jährlieh-ift
Ztiises bedacht zu seyn.

Diescnmach räch Ihnen die Mehrheit der Glieder-
Ihrer Finanzcemmißlon folgende auf dem Tableau ent--
hallene Klostergüter des ehemaligen Stifts St. Gallen,>
einer gesetzlichen Versteigerung auszusetzen:

Im Canton Sentis, Distrikt W y l.
1, Die obere Mühle zu Wyl: Haus, Scheune, Schöpf,

Bleuel und ein Weyer, 2 Mamiw, Wiesen und ; Inch. -

Ackerfeld: gesch. 8407 Fr. — Die Güter seyen dem'
Slant Zchndpsiichtig das Haus aber sehe baufällig.

- si Das Gaffer Eu!, 8 Mannw. Wiesen m.d 18 Jus-
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beyden Beamten einen Unteraufseher für jeden Distrikt
ernennen.

In den ju weitläufigen Distrikten, und da wo es

mühsam ist, von einem Theil desselben zu dem andern
oder zum Mittelpunkt zu kommen, können sie ihrer zwe?
ernennen.

chart Acker: zesch. ;?->? Fr. — Dem Staat Zchnd.

Mehlig.
ff. Die Mühle zu Breitenloch : HauS, Scheune,

Dörr - und Waschhaus, 6 Mannw. Wiesen und 9 Iuch.
Acker : gesch. 967; Fr. — Die Mühle erfodcre wichtige
Reparationen, .und das Erdreich sey ZchndMchtig um

z/4 dem Staat und 1/4 dem Bischum Constauz.

4. Der Weyirhvf: i Haus, ; Scheune, 1 Wein-
trotte und i Kalchhaus, 70 Mannw. Wiesen, 114 Iuch.
rauhes Ackerfeld, 14 Iuch. Reben, 4 Wever und 14

Iuch. Waldung im Bevgholz; gesch 1968; Fr. —
Dem Staat ZchndMchtig, ausgenommen von 7 Iuch.
der >/4le nach Constanz, die Scheunen sind bausaUig,

und die Kösten der Rcbkultur höher als der Ertrag.
5. Die Brunstok Schupis in Niederbühren: 2 Mnw.

Wiesen, 7 Iuch. Acker und - 1/2 Iuch. Waldung: gesch.

95 2 Fr. — ZchndMchtig dem Staat, und in einzelnen

Stücken vertheilt.
6. Die Vorster Schuppis, 1/2 Mannw. Wiesen und

r z Iuch. Acker: gesch. 691 Fr. — Gleich ZchndMchtig.

7. Schloßhof in Oberbcuren: 6 Mannw. Wiesewund

s Iuch. Acker : gesch. 9 M Fr. Ebenfalls ZchndMchtig.
8. Zuckerried: ein altes Häusgen und ein altes

Scheuerli, 2 Mannw. Wiesen : gesch. 4Z6 Fr. — Die
Gebäude sind in sehr schlechtem Zustand.

9. In Riederbennen 1/2 Iuch. im Kurzenberg und

Wetcenholz: gesch. 4°° Fr.

(Die Forts, folgt.)

Finanzministerium-
Anleitung in Betreff des Beschlusses vom iO.

Hornung 1801 über die Grundsteuer.

Anleitung fürdie Sch ätz un gs-O b er-
A u f fe h e r.

§. l. Nachdem die SchätzungS. Oberauffeher die

Gesetze, den Beschluß, und die gegenwärtige Anleitung
über die Grundsteuer, so wie die von den Munizipalitä-
ten nach Inhalt des zten Artikels des Beschlusses vom

10. Hornung zu verfertigenden Tabellen werden erhalten

haben sollen sie dieselben durch die Obcreinnehmer, und

diese durch die Distriktseinnehmcr, jeder Munizipalität
ihres Cantons übermachen, damit sie sogleich zu den mit
der Gülerschätzniig verbundeneu Verrichtungen schreiten.

§. 2. Die Oberaufseher werden sich sogleich zu der

Verwaltungskammer begeben, und diese werden nach

Herbeyrufung des Obereinnchiners zugleich mit diesen

Diese Unteraufsthcr sollen thätige, hinreichend mit
den Ortsumständen bekannte und sachkundige Bürger
von erprobter Rcchtschassenheil seyn.

Die Verwaltungskammcrn werden den Oberaufsehern
auch das Verzeichmß d-r in den verschiedenen Gemeinden '
des Cantons gelegenen Naiionalgüter zustellen, damit
sie in die Gememdekadaster eingeschrieben, und wie die
Liegenschaften der Bürger geschäzt werden. Er wird die
Abtheilungen dieses Verzeichnisses den betreffenden Un»
lerauf,ehern, zu Handen der gehörigen Munizipalitäten
übergeben.

§. z. Sogleich nach der Ernennung dieser Unterauf»
scher wird sie der Oberaufseher in den Cantonshauptort
ruffen, und nachdem er ihnen die Gesetze, den Beschluß
und die gegenwärtige Anleitung über die Grundsteuer
übergeben wird er sie in allein demjenigen, was der Be»
schluß vom 10. Hornung und die gegenwärtige Anleitung
sowohl ihnen selbst als den Munizipalitäten in Betreff
der Grundsteuerkadaster auferlegt, unterrichten.

§. 4. Sie werden sich durch eine thätige Correstion-
den; und durch persönliche Verfügung an Ort und
Stelle, über die Art und Genauigkeit, mit welcher die
verschiedenen Beamten und andere Angestellte ihre Wich-
ten erfüllen, erkundigen, tmd dem Unteraufseher in den
außerordentlichen vorkommenden Fällen, auch nach Be-
ralhmig mit der Verwaltungskammer und dem Ober»
cimiehmer über schwere Fälle, die nöthigen Weisungen
geben.

§. 5. Sie werden jede zwey Wochen einen Auszug
aus den von den Unteraufsehcrn erhaltenen Berichten ver»

fertigen, und dem Fiuanzmmister durch die Hände der
Verwaltungskammer übermachen.

§. 6. Wenn die Besetzimg einer erledigten Stelle bey

Verfertigung des Kadasters und den Schatzungsgeschäf.
ten nöthig wäre, so werden sie auf der Stelle dafür
sorgen.

§. 7. Sie werden in den Art. 19. und 20. des Be»
schlusses angeführten Fällen die Geschwornen entweder
selbst begleiten, oder sie durch die Unlcraufscher begleite«
lassen, um ihnen in ihren Verrichtungen beyzustche«.

(Die Fortsetzung folgt.)
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